
Bestellschein für ein Bürgerticket  
    
 
für den Haushalt 
 
Familienname:       

Straße/Hausnr.:      

PLZ/Wohnort:      

Telefonnummer:                                                    

 
Hiermit bestellen wir: 
 
Anzahl Erwachsenen-Tickets (Umwelt-Abo Plus):        (Bitte beachten Sie, dass Sie  
        mind. 2 Erwachsenen-Tickets oder 
Anzahl Kinder-Tickets (Schülertickets):            1 Erwachsenen-Ticket + 
         1 Schülerticket beziehen müssen) 
bei der 
 

Große Kreisstadt Donauwörth   oder per E-Mail 
Stadtbus Donauwörth    stadtbus@donauwoerth.de 
Rathausgasse 1     Fax: 
86609 Donauwörth     0906/789-319 
 
 
Weitere Angaben: 
1. Erwachsener (Umwelt-Abo Plus 1) (=Ansprechpartner): 
 
Anrede:   Frau Herr     

 
Name:       Vorname:     

Geburtsdatum:       E-Mail:      

 
2. Erwachsener (Umwelt-Abo Plus 2) 
 
Anrede:   Frau Herr     
 
Name:       Vorname:     

Geburtsdatum:       E-Mail:      

 
Kinder 
 
Hinweis: nicht schulpflichtige Kinder ab 15 Jahre, die keine Schule besuchen und sich nicht in 
Ausbildung befinden, haben keinen Anspruch auf ein Schülerticket. Für diese kann aber ein Umwelt-
Abo-Plus für Erwachsene (Bürgerticket) bezogen werden. Der Familienzuschuss der Stadt 
Donauwörth in Höhe eines Erwachsenentickets wird dann trotzdem gewährt, soweit die übrigen 
Voraussetzungen hierzu erfüllt sind. 
 

 Für Schüler/Auszubildende ab 15 Jahren kann ein Schülerticket nur ausgestellt werden, 
wenn eine aktuelle Schul- oder Ausbildungsbescheinigung vorgelegt wird! 
 
1. Kind (Schülerticket 1) 
 
Name:       Vorname:     

Geburtsdatum:      Schule:      

Klasse:           
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2. Kind (Schülerticket 2) 
 
Name:       Vorname:     

Geburtsdatum:      Schule:      

Klasse:        

 
3. Kind (Schülerticket 3) 
 
Name:       Vorname:     

Geburtsdatum:      Schule:      

Klasse:        

 
 
Beginn des  Abonnements:  _______              
               TT.MM.JJJJ       
 
Es gelten die allgemeinen Beförderungsbedingungen für Straßenbahn- und Obsverkehr sowie den 
Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen und die Tarifbestimmungen des Stadtbusses Donauwörth in der 
jeweils gültigen Fassung. Weitere Infos telefonisch unter 0906 789-313 oder im Internet unter 
www.donauwoerth.de.  
 

 Einzugsermächtigung (s. Anlage) wird erteilt. 
Bitte die Einzugsermächtigung im Original zurück! 
 
Hinweis 
Von den Vertragsbedingungen für die Teilnahme am Bürgerticket sowie den angefügten Hinweisen 
zum Datenschutz habe ich Kenntnis genommen und erkenne diese an. Mit meiner Unterschrift 
bestätige ich, dass alle Personen, für die dieser Antrag gestellt wird, gemeinsam in oben 
genannten Haushalt auf dem Stadtgebiet Donauwörth leben und mit Erstwohnsitz in diesem 
Haushalt gemeldet sind. 

 
 
Ort, Datum Unterschrift der Bestellerin/des Bestellers Unterschrift der Kontoinhaberin/des 

Kontoinhabers abw. vom Besteller 
 
 
 
 

 
 

Prüfvermerke: (wird vom Stadtbus Donauwörth ausgefüllt) 
 

 Die Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug des Bürgertickets wurden geprüft und sind 
erfüllt. 

 
Falls Kinder / Schüler-Tickets umfasst sind: 
 

 Die Anspruchsvoraussetzungen für das Schülerticket wurden geprüft und sind bei allen 
Kindern erfüllt. Für Kinder ab 15 Jahre liegt ein Ausbildungsnachweis vor.  

 
 Die Anspruchsvoraussetzungen für den Familienzuschuss der Stadt Donauwörth wurden 

geprüft und sind erfüllt. 
 
 

 

 
 
 

http://www.donauwoerth.de/


 
 

Hinweis zum Datenschutz 
 
„Verantwortlich für die Verarbeitung dieser Daten ist die Stadt Donauwörth, vertreten 
durch Oberbürgermeister Jürgen Sorré, Rathausgasse 1, 86609 Donauwörth, 
Telefon: 0906 789-0, E-Mail: stadt@donauwoerth.de. 
 
Die Daten werden erhoben, um personenbezogene/familienbezogene Fahrkarten zu 
erstellen. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist das Personenbeförderungsgesetz 
(PBefG), die Schülerbeförderungsverordnung (SchBefV) sowie Art. 6 Abs. 1 Satz 1 
Buchstabe B DSGVO. 
Zugang zu personenbezogenen Daten haben nur die Stellen, die diese für die 
Durchführung der oben genannten Aufgaben benötigen. Eine Übermittlung von 
Daten an Dritte erfolgt nicht, auch nicht in Staaten außerhalb der EU. 
 
Die Daten werden nur so lange gespeichert, wie diese zur Erfüllung der Aufgabe 
benötigt werden, mindestens aber 10 Jahre. Es besteht ein Auskunftsrecht über 
gespeicherte Daten. Anfragen und Beschwerden werden wir an den 
Datenschutzbeauftragten der Stadt Donauwörth weiterleiten, den Sie selbst unter 
Stadt Donauwörth, Datenschutzbeauftragter, Rathausgasse 1, 86609 Donauwörth, 
Telefon: 0906 789-0, E-Mail: datenschutz@donauwoerth.de, erreichen können. Auf 
Verlangen werden Daten sofort gelöscht, wir weisen aber darauf hin, dass wir dann 
in der Ausübung unserer Aufgaben eingeschränkt sind. Dies gilt nicht für Fälle, in 
denen sie gesetzlich verpflichtet sind Angaben zu machen.“ 
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